
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1991/11/14 7Ob610/91,
6Ob546/95

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.11.1991

Norm

UbG §3

Rechtssatz

Die ins Tre en geführte Abwägung zwischen dem durch die Unterbringung verursachten Rechtsverlust des Kranken

gegenüber der durch die Unterbringung abgewendeten Gefahr hat dort ihre Grenze zu nden, wo der Gebrauch der

Freiheit krankheitsbedingt zu einem einschneidenden Verlust der körperlichen Integrität oder sogar des Lebens des

psychisch Kranken führen kann.
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